
Amtliche Bekanntmachung der Stadt Lübtheen

Festsetzung der Grundsteuer für das Kalenderjahr 2022

Diese Festsetzung durch öffentliche Bekanntmachung betrifft alle Grundsteuerpflichtigen, die 
im Kalenderjahr 2022 die gleiche Grundsteuer wie im Vorjahr zu entrichten haben. Für Sie wird 
die Grundsteuer für das Kalenderjahr 2022 gemäß § 27 Abs. 3 Grundsteuergesetz (GrStG) 
vom 07.08.1973 (BGBl. I S. 965) in der Fassung der letzten Änderung vom 16.07.2021 (BGBl. 
I S. 2931) durch diese öffentliche Bekanntmachung mit dem zuletzt für das Kalenderjahr 2016 
veranlagten Betrag festgesetzt.

Diese Steuerfestsetzung hat mit dem Tag der öffentlichen Bekanntmachung die Rechtswirkung 
eines schriftlichen Steuerbescheides. Die Grundsteuerhebesätze bleiben vorbehaltlich der 
Genehmigung der Haushaltssatzung 2022 vorerst gegenüber dem Vorjahr 2021 unverändert. 
Sie betragen:

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe – Grundsteuer A - 400 v.H.
b) für die Grundstücke – Grundsteuer B – 400 v.H.

der Steuermessbeträge.

Zahlungsaufforderung:
Die Steuerpflichtigen, die keine Ermächtigung zur Abbuchung der Grundsteuer erteilt haben, 
werden gebeten, die Grundsteuer 2022 entsprechend der im zuletzt ergangenen Bescheid 
festgesetzten Beträge zu den jeweiligen Fälligkeiten zu entrichten.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Steuerfestsetzung kann innerhalb eines Monats nach Ablauf des Tages der 
öffentlichen Bekanntmachung Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist schriftlich 
oder zur Niederschrift bei der Stadt Lübtheen, Die Bürgermeisterin, Salzstraße 17, 19249 
Lübtheen, einzulegen. Der Widerspruch kann auch durch De-Mail in der Sendevariante mit 
bestätigter sicherer Anmeldung nach dem De-Mail-Gesetz erhoben werden. 
Die De-Mail-Adresse lautet: info@luebtheen.de-mail.de 

Bitte beachten Sie:
Die Einlegung eines Widerspruchs ändert nichts an der fristgerechten Zahlungspflicht.

Lübtheen, den 04.01.2022

 gez.  L i n d e n a u
        Bürgermeisterin


